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Übersicht:  
Gesetz zur Änderung des Asylbewerberleistungsgesetz es  

und des Sozialgerichtsgesetzes 
Stand: Beschlussempfehlung v. 05.11.2014 - Inkrafttreten: April 2015  

 
Mit Urteil vom 18. Juli 2012 hat das BVerfG die 
Höhe der Geldleistungen im AsylbLG für unver-
einbar mit dem Grundrecht auf Gewährleistung 
eines menschenwürdigen Existenzminimums 
erklärt. Dem Gesetzgeber wurde aufgegeben, 
unverzüglich eine Neuregelung zur Sicherung 
des Existenzminimums zu treffen. 

� Unter Beibehaltung des Vorrangs der Sach-
leistungsgewährung werden die Grundleis-
tungen des AsylbLG auf Basis des Statis-
tikmodells der Einkommens- und Ver-
brauchsstichprobe (EVS) neu ermittelt und 
angehoben. Soweit sich zwischen den Be-
ziehern von Leistungen nach dem SGB XII 
und dem AsylbLG Unterschiede bei den 
Bedarfen ergeben oder Bedarfe in unter-
schiedlicher Weise gesondert gedeckt wer-
den, wird dies bei der Ermittlung der Leis-
tungssätze anhand der EVS berücksichtigt. 
Zudem wird ein Anspruch auf Leistungen für 
Bildung und Teilhabe festgeschrieben. Die 
Leistungssätze werden künftig - wie im SGB 
II und SGB XII - regelmäßig mit dem 
Mischindex fortgeschrieben. Zudem findet 
der »Kenntnisnahmegrundsatz« des Sozi-
alhilferechts auch im AsylbLG Anwendung. 

� Die Bedarfsdeckung erfolgt über Sachleis-
tungen und einen Bargeldbedarf (bisher: 
Taschengeld) und bildet insofern den nach 
dem AsylbLG berücksichtigungsfähigen 
Regelbedarf im Sinne des Regelbedarfser-
mittlungsgesetzes (RBEG). Die Sachleis-
tungen setzen sich zusammen aus den 
EVS-Abteilungen 1 (Nahrungsmittel, alko-
holfreie Getränke), 3 (Bekleidung und 
Schuhe), 4 (Wohnen, Energie und Woh-
nungsinstandhaltung), 5 (Hausrat) und 6 
(Gesundheitspflege). Der Bargeldbedarf 
setzt sich zusammen aus den EVS-
Abteilungen 7 (Verkehr), 8 (Nachrichten-
übermittlung), 9 (Freizeit, Unterhaltung, Kul-

tur), 10 (Bildung), 11 (Beherbergungs- und 
Gaststättendienstleistungen) und 12 (Ande-
re Waren und Dienstleistungen). – Gesetz-
lich ist vorgesehen, dass Asylbewerber in 
der Anfangszeit grundsätzlich in Erstauf-
nahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsun-
terkünften untergebracht sind, wo ihnen ab-
hängig von der Art und Ausstattung der Un-
terkunft Sachleistungen zum Beispiel in 
Form einer Gemeinschaftsverpflegung, 
Putzmitteln oder Bekleidung zu gewähren 
sind. Diese Sachleistungen sind unter Be-
rücksichtigung des konkreten Bedarfs indi-
viduell festzusetzen. Außerhalb von Erst-
aufnahmeeinrichtungen kann der Träger 
des AsylbLG von der Sachleistungsgewäh-
rung abweichen und die Bedarfsdeckung 
vollständig über Geldleistungen erbringen; 
diese setzen sich dann aus dem sog. not-
wendigen monatlichen Bedarf und dem 
Bargeldbedarf zusammen. 

� Die analog SGB XII bis zum Jahr 2014 fort-
geschriebenen Bedarfe belaufen sich auf 
folgende Beträge: 
 

Bargeld-
bedarf 

notwendiger 

monatlicher 
Bedarf 

alleinstehende  
Leistungsberechtigte 140 EUR 212 EUR 

zwei erwachsene 

Leistungsberechtigte, 
die als Partner einen 
gemeinsamen Haus-
halt führen, jeweils 126 EUR 190 EUR 

weitere erwachsene 

Leistungsberechtigte 
ohne eigenen Haus-
halt jeweils 111 EUR 170 EUR 

Leistungsberechtigte 
im Alter von 14 bis 
17 Jahren 83 EUR 194 EUR 

Leistungsberechtigte 

im Alter von 6 bis 13 
Jahren 90 EUR 154 EUR 

Leistungsberechtigte 
im Alter von unter 6 
Jahren 82 EUR 130 EUR 
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� Die auer des Bezugs der sog. Grundleis-
tungen wird von bisher 48 Monaten auf 15 
Monate verkürzt. Zugleich wird die Warte-
frist zukünftig an die Dauer des tatsächli-
chen Aufenthalts gekoppelt und nicht mehr - 
wie bisher - an die Vorbezugszeit. Leis-
tungsberechtigte nach dem AsylbLG kön-
nen damit künftig nach einer Wartefrist von 
15 Monaten Leistungen analog der Höhe 
des SGB XII beziehen. 

� Inhaber eines humanitären Aufenthaltstitels 
nach § 25 Absatz 5 des Aufenthaltsgeset-
zes (AufenthG) werden aus dem personalen 
Anwendungsbereich des AsylbLG heraus-
genommen, sofern die Entscheidung über 
die Aussetzung ihrer Abschiebung 18 Mo-
nate zurückliegt; die Inhaber eines Titels 
nach § 25 Absatz 4a und 4b AufenthG wer-
den ebenfalls als Personengruppe heraus-
genommen. Bei Bedürftigkeit fallen die ge-
nannten Personen in den Rechtskreis des 
SGB II bzw. SGB XII. 

� Beim anzurechnenden Vermögen wird ein 
(Anschaffungs-) Freibetrag in Höhe von 200 
EUR (für jedes im Haushalt lebende Famili-
enmitglied) eingeführt, der Ansparungen für 
notwendige Anschaffungen (z.B. Winterklei-
dung) ermöglichen soll. – Bei eventueller 
Erwerbstätigkeit wird eine Regelung zur Be-
reinigung des anzurechnenden Einkom-
mens aufgenommen. Als Erwerbstätigen-
Freibetrag werden 25 Prozent des Erwerbs-
einkommens, höchstens aber 50 Prozent 
der maßgeblichen Bedarfsstufe des Bar-
geldbedarfs plus des notwendigen monatli-
chen Bedarfs (»Regelbedarf«) gewährt. 

� Für Nothilfe wird ein Aufwendungsersatzan-
spruch eingeführt. Hierdurch soll sicherge-
stellt werden, dass u.a. Krankenhausträger 
und Ärzte die Erstattung ihrer Behand-
lungskosten unmittelbar vom Leistungsträ-
ger verlangen können, wenn sie in medizi-
nischen Eilfällen Nothilfe an Leistungsbe-
rechtigte leisten. 


